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Geschichte der Burg und Herrschaft

Eppttchmllrn.

mit besonderer Hinsicht ans ihre einstigen Besitzer die

Herrn von Ketmsdorf und Baron Joseph von
Latzöerg.

Von I. A. Pupikofer.

(Ursprünglich für Dalps Schweizerburgen bestimmt,)
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Geschichte der Burg Eppishausen.
Ach lieber Meister herre!
fwie iv min herce milint
mich mvet doz harte sere

das ir so verre stnt!

Licdersaal Is, p, VIII.

Wie es Bücher gibt, welche von allem Wissenswerthen

zeugen, nur über ihren Verfasser Stillschweigen beobachten, so

ist Eppishausen eine Burg, deren Erbauer und erster Eigen-
thümer zwar unbekannt ist, die aber durch Sammlungen von
Alterthümern in ihren Mauern den Nachgebornen den Geist
des mittelalterlichen Lebens wieder aufschloß. Freiherr von
Laßberg, als ihr Besitzer, hat der sonst wenig bekannten Burg
Eppishausen eine Celebrität gegeben, in Folge welcher eine

Geschichte derselben in der Reihe der Schweizerburgen erwartet
werden muß.

Strenge genommen ist Eppishausen freilich nicht mehr als
Burg zu bezeichnen; denn der Burggraben ist zugeworfen, die

Ringmauern sind verschwunden, der feste Thurm ist von klaren

Fenstern durchbrochen, das Burgverließ in eine Kelleret umge-
wandelt; und ein bequemes Wohngebäude von breiter Faxade
ist so vor den Thurm hingestellt, daß dieser nun die Stelle eines

Flügels einnimmt. Eine Ansicht von der ehemaligen Burg
aus dem Jahre 147g gibt aber der Liedersaal des Herrn von
Laßberg, Band 2, von Burgdorfer gestochen. Auf dem festen

Thurme ruht die herrschaftliche Wohnung mit breitem Ueber-

bau; auf zwei Seiten schließen niedrigere Gebäude an und eine

Kapelle. — Der Sänger im Vordergrunde mit dem Helms-



04

dorfischen Wappen ist neuere Zuthat des Bildes, nämlich Hin-
deutung auf den Dichter Konrad von Helmsdorf.

Die Lage Eppishausen ist nördlich ganz offen und gewährt
eine weite reizende Aussicht über die südliche Abdachung des

oberthurgauischen Seerückens, östlich gegen den Bodensee hinaus,
westlich bis über den Ottenberg hinunter reichend. Das freund-
liche Dorf Erlen mit seiner schmucken Kirche breitet sich zunächst

unter dem Schlosse Eppishausen vor unsern Blicken aus; daran
schließt sich enge das Dorf Eppishausen an, dann in weitern
Kreisen Ennetaach, Guggenbühl, Engishofen, Kümmertshausen,
Mattwyl, Birwinken, Oberaach, Sommeri u. s. w. Alle diese

und viele andere zwischen ihnen gelegenen Dörfer und Höfe
sind mit einer so großen Menge zahmer Obstbäume beschattet,

daß ein ungewohntes Auge leicht ungeregelte Waldung zu
schauen wähnt. Wenn aber die Frühlingstage die Blüthen der

Birn- und Aepfelbäume aufschließen, so ist der Anblick unver-
gleichlich schön. Der blendende Blüthenschnee, gemildert durch

das zarte Grün der sprossenden Belaubung über eine Fläche

von mehreren Quadratstunden ausgebreitet, entfaltet paradie-
fische Reize. Nicht weit, nicht erhaben ist die Aussicht von
Eppishausen, aber sie gewährt von ihrer sanften Höhe herab
das angenehmste Bild eines ländlichen Stilllebens, das durch
die in bescheidener Entfernung vorbei gezogene Handelsstraße

wenig gestört wird.
Auf der nördlichen Seite von Eppishausen erhöht sich der

Hügel, aus dessen Vorsprunge das Schloß steht, noch um einige

hundert Fuß und verflacht sich dann in einen wellenförmigen
Bergrücken, der westlich durch das Thurthal, südlich durch das

Thal der Sitter abgegrenzt wird, östlich gegen die Burgen
Hagenwpl und Mamerzhofen hin verläuft. Ein Theil jenes

Bergrückens ist mit Waldung bedeckt; doch besteht der größere

Theil aus urbarem Gelände; ausgezeichnet sind namentlich
neben der schönen Obstkultur die in den Hügeln ausgebreiteten

Weingärten bei Buchackern, Götikhofen, Heldswpl, Sulgen,
Oetlishausen. Der sonst zum Schlosse Eppishausen gehörige
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Weinberg bei Buchackern liefert ein Erträgniß, das dem Eppis-
hauser Weine eine der ersten Stellen in der Rangordnung
Thurgauischer Weine verschafft hat.

Die Herrschaft Eppishausen war ein Lehen des Hochstiftes

Konstanz, stand also mit den benachbarten Burgen Oetlishausen,
Schönenberg, Höhberg, Heidelberg und der Stadt Bischofszell

in demselben Lehenverbande. Da die Erbauung der Burgen
in diesen Gegenden für das Hochstift Konstanz in den Mittel-
alterlichen Zeiten besonders wegen der Feindschaft nöthig war,
in welcher es zu wiederholten Malen und lange gegen die Abtei
St. Gallen stand, die nahen Burgen Hagenwyl, Singenberg,
Zuckenried aber schon St. Gallisch waren und die Freiherren
von Bürglen in der Regel zur Abtei St. Gallen hielten: so

ergibt sich hieraus die militärische Bedeutsamkeit dieser be-

festigten Plätze in jener Zeit des kampflustigen Ritterthums-
Für den Bischof von Konstanz war Bischofszell der eigentliche

Vorposten im Kampfe gegen die St. Gallischen Aebte, und Eppis-
Hausen mit Oetlishausen, Heidelberg und Schönenberg hatten
die Aufgabe, die Verbindung mit Konstanz zu schützen.

Wenn man den Nachrichten Bucelins trauen darf, waren
die Ruggen von Tannegg einst Besitzer von Eppishausen. Ihr
Name hat durch den Minnesänger Heinrich von Rugge Glanz
erhalten. Er lebte um 1190 und seine zarten Lieder sind in
der von Bodmer herausgegebenen Mannessischen Sammlung
Bd. I, S. 97—101 und in den durch Von der Hagen heraus-
gegebenen Minnesängern Bd. I> S. 220—222 enthalten. Wenn

nun auch nicht angenommen werden darf, daß der Dichter
Heinrich von Rugge schon in Eppishausen wohnte, daher von
den über ihn angestellten Forschungen hier Umgang genommen
wird, so konnten doch die von Bucelin genannten Herren von
Tannegg Geschlechtsverwandte von ihm sein. Er verzeichnet

folgende: Lrnsstus Ruek tlk Ibnnneck, Vitns Uuelc äs Man-
nselc, sLpultus eum Uatridus in Uppisüausen; àllreas Ruà

5
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â? ^kêmneà. Hiemit hätten diese Herren von Tannegg in der
dem heiligen Albinus gewidmeten alten Burgkapelle ihr Be-

gräbniß gehabt. Zu bedauern ist, daß Bucelin die Zeitangabe
unterlassen hat. Als Gerichtshalter und Herrschaftsverweser
finden sich im XV. Jahrhunderte Ruggen von Tannegg zu

Bürglen und Weinfelden: möglicher Weise lebten sie in gleicher

Eigenschaft früher schon zu Eppishausen.
Der älteste durch Urkunden nachzuweisende Besitzer von

Eppishausen ist Rudolf von Rheinegg. Er wird 1358 als
Gerichtsherr von Engishofen zuerst genannt. Einer der letzten

Sprößlinge seines Geschlechtes vermochte er der sinkenden Kraft
feines Hauses durch die Verbindung mit der Erbtochter der

ursprünglichen Edeln von Eppishausen nur auf kurze Zeit neue

Fristung zu verschaffen. Daß er sein Besitzthum liebte und den

Werth durch Erweiterung und Ausründung desselben zu er-

höhen strebte, zeigt die Erwerbung der Vogtei Bießenhofen,
welche ihm 1364 von den Brüdern Ulrich und Ulrich Walter,
Freiherren von Altenklingen abgetreten wurde. Allein 1372

war er bereits gestorben, ohne männliche Erben hinterlassen zu

haben; und sein Eidam, Eglolf von Rorschach, verkaufte
^

mit Zustimmung seiner Gattin Elsbeth, der Tochter Rudolfs
von Rheinegg, Burg und Herrschaft an H einrich v on H elms-
dorf. Das Siegel der Frau Elsbeth zeigt neben dem Schild-
zeichen ihres Gemahls, den bekannten Rosen, das ihr ange-
stammte Rheinegg'sche Wappen, einen aufrecht stehenden Bock.

Dieser Heinrich von Helmsdorf war ohne Zweifel der Ritter
Heinrich von Helmsdorf, der 1373 als Vogt zu Rapperswpl
auf Antrag des Rathes daselbst den Verkauf eines Hauses be-

stätigte, welches von Konrad v. Hegenon dem Nitterhause Bubikon

für 140 Pfund Zürcher Münze abgetreten wurde. Rapperswpl
war damals österreichisch; der Ritter Heinrich muß also ein

Vertrauensmann des Hauses Oesterreich gewesen sein, sonst wäre

ihm jene, besonders wegen der Feindschaft Zürichs, schwierige

Vogtei nicht übergeben worden.
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Der neue Besitzer Eppishausens gehörte dem Geschlechte der

Herren von Helmsdorf oder, nach älterer Schreibart, Hermenstorf,
Helmensdorf an. Ueber dieses Geschlecht und seine litterarische
Bedeutsamkeit gibt Herr von Laßberg in der Vorrede zum
Liedersaale Bd. II, p. XXVII-XXXIX folgende Nachrichten:

„Die von Helmsdorf trugen einst das Schenkenamt von dem

Hochstifte zu Konstanz. Ihre Burg lag halbwegs zwischen

Meersburg, wo in den frühesten Zeiten die Grafen von Ror-
dorf im Namen der Kaiser die Ueberfahrt über den See be-

schützten, und Buchhorn, dem alten Sitze der Grafen deS Linz-

gaus, Kyburgischen Stammes, eine halbe Rast von dem Flecken

Jmmenstad, an dem sie Antheil hatten, unmittelbar an des

See's Ufer; sie besaßen aber auch Güter im Thurgau."
„Konrad von Helmsdorf muß in der zweiten Hälfte

des XIII. Jahrhunderts gelebt haben, mit oder bald nach

Rudolf von Ems. Melchior Goldast von Bischofszell (eine
Stunde von Eppishausen), welcher in dem ersten Jahrzehend
des siebenzehnten Jahrhunderts seine meisten Werke herausgab,
thut zuerst Erwähnung dieses Dichters in den aniinaàversiones
aà ?arxenötioornin vstsrum postarnin l?art. 1, Z. 22, p. 37V.

Er sagt von ihm, daß er eine oollatio novi Nestainonti eum
vetsri üistoria in deutschen Versen geschrieben habe, und führt
Nachstehendes in Anmerkungen zum Gedichte „König Tyrol und

sein Sohn Friedebrand" über ihn an:
Z. 22 „81 vsr ein >vib:" vid pro nxors, guse virnin passa

est. (lünnrat von Ilslrnsclorl, collations Xovi lestainenti sum
vetsri lnstoria, in rs geinina:

Vnà Akbailgst in ir nrnotor lilz

I)is inaAst xeer vnà nilit ein voll.
„Löscher in seinem lütterator celtieus führt bloß von ihm

an, daß er eine deutsche IZiblia akbrevià gedichtet habe. Was
Adeluug in seinem Magazin Bd. II, S. 84 und 85 und Docen
im Versuche einer vollständigen Litteratur der ältern deutschen

Poesie im Museum für altdeutsche Literatur und Kunst diesen

nachgeschrieben haben, gibt auch nicht mehr Auskunft."
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„Anna von Helmsdorf, Klosterfrau in Sanct Katharina-
thal bei Dießenhofen am Rheine, wahrscheinlich die letzte jenes
alten Hanfes, gab Goldasten die Handschrift des Wigolais,
welche Beneke der Ausgabe dieses Gedichtes zu Grunde gelegt
hat. Sollte sie nicht auch die Handschrift ihres Betters, deren

Inhalt einer Nonne so sehr zusagen mußte, besessen haben?

In dem litterarischen Nachlasse Goldasts, der nach Bremen
kam, befindet sie sich nicht. Ich setze indessen meine Nach-
forschungen nach diesem Gedichte unverdrossen fort."

„Später hat sich noch ein Helmsdorf als Dichter gezeigt
und sicher von demselben Stamme, weil er sich von und zu
Helmsdorf schreibt. Durch die Güte des Freiherrn von Mäuse-
bach in Berlin besitze ich einen abschriftlichen Auszug einer ihm
zugehörigen Handschrift auf Papier, welche tiberschrieben ist:

Ein schön new Liederbuch Geystlich und weltlich zusamen ge-
tragen durch mich Georg von Helmstorf dem Jüngern, àno
ckoimni 1869. In drey Thail gcthailt vnd gestellt. Das erst

thayel. Etlicher schöner vnd alten maystergesang. Vnd jetzt durch
mich Hanß Fridrich von Helmstorf zu Pfunß Auß red eingeschrieben
im 1575. Jar.
Das Helmsdorfische Wappen, zwei halbe weiße Einhörner,

bald gegen einander, bald von einander gekehrt, im rothen
Felde habe ich auf gemalten Fenstern."

Soweit Herr von Laßberg über die Herren von Helmsdorf
und ihre Liebe zur Poesie. Ohne Zweifel hätte derselbe noch

mancher anderer Verdienste der Glieder dieses Geschlechts er-

wähnen können, wenn es ihm darum zu thun gewesen wäre,
ihre Familiengeschichte zu schreiben. Seither ist aber auch das

Werk des Dichters Konrad von Helmsdorf aus dem Dunkel
der Vergessenheit hervorgezogen worden. Professor Scherer in
St. Gallen hat es in der Handschriftensammlung der St. Gal-
lischen Stadtbibliothek entdeckt und beschrieben (St.'Gallische
Handschriften 18S9. S. 18 und 92). Es ist ein in Reime ge-

brachtes Lpsculuw và. Und eine im Archive des Klosters
Tänikon gefundene Kaufsurkunde vom Jahre 1296 nennt eben-

falls einen Konrad von Helmsdorf, so daß daraus wahrscheinlich
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wird, damals schon haben die Helmsdorf im Thurgau gewohnt,

und der Dichter Konrad sei bereits thurgauischer Landsaße

gewesen. Wie hätte der gute Laßberg über diese Entdeckungen

sich gefreut!

Obwohl schwäbischer Herkunft gehörten die Helmsdorf den-

noch zu den ältesten Landsaßen des Thurgaus. Stumpf be-

richtet in seiner Chronik, die Herren von Helmsdorf rühmen
sich eines bereits vierhundertjährigen Besitzes der Burg Buh-
wpl, was hiemit in das zwölfte Jahrhundert zurück weiset

und in eine Gegend, in welcher frühe die Herren von Wunnen-

berg oder Winnenberg durch ihr Aussterben ein reiches Eigen

auf fremde Stämme vererbten. Die Burg Wuunenberg
lag nämlich auf der Morgenseite des Hofes Jmmenberg bei

Neukirch. Von dort stammte Mechtild, die Vorsteherin der

Fraumünster-Abtei Zürich 1255—1269. Von Wunnenberg
nannten sich auch die Freiherren Rudolf und Heinrich von
Wunnenberg, Konventherren des Klosters Einsiedeln, welche

in der Fasten des Jahres 1311, in Verbindung mit andern

Berufsgenossen, einige in das Gotteshaus wallfahrende Landleute

von Schwpz mißhandelten und dadurch einen mehrjährigen
Streit anhoben, der sogar den Bestand des Klosters gefährdete,
zuletzt aber zur Folge hatte, daß sie und ihre Mitschuldigen
drei Jahre später, ein Jahr vor der Schlacht von Morgarten,
von den Schwyzern im Kloster selbst gewaltthätig ergriffen,
nach Schwyz geführt und nur aus Bitte des Freiherrn von
Regensberg, des Grafen Rudolf von Habsburg zu Rapperswyl
und des Grafen Friedrich von Toggenburg und auf Bürgschaft
ihrer Blutsverwandten der Freiherrn Ulrich von Güttingen
wieder dem Gottshause zurück gegeben wurden. — Von dieser

Zeit an wird der Freiherren von Wunnenberg nicht mehr
gedacht. Wie ihre Stammburg zerfiel, sagt die Geschichte nicht.
Aber morgenwärts von derselben, jenseits einer vom Bache tief
hingerissenen Schlucht erhob sich über den Höfen Buhwpl auf
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einem runden Hügel Burg und Thurm Ainwyl, der Sitz der

Herren von Helmsdorf, und weiter nördlich an der Thur,
Bürgten gegenüber, bei Hard-Buhwyl oder Anstetten-Buhwyl,
in flachem Wiesengelände ein fester Thurm, von Stumpf mit
dein Namen Keßwyl belegt, von Gottfried von Keßwyl im
Jahre 1299 an das Stift Bischofszell verkauft und dadurch unter
die Vogtei Bürglen gekommen. Der Umstand also, daß später
der unter jener Burg Ainwyl gelegene Mutzen-Schuppis nebst

Höfen und Gütern zu Amergaswyl jAmerswyl), Bießen-
Höfen und Leibeigenen zu Rötahusen als Lehen dem Herren
von Helmsdorf von dem Abte von St. Gallen zugesichert wur-
den, bestätigt nicht nur jene von den Herren von Helmsdorf
gestellte und von Stumpf überlieferte Behauptung, sondern legt
auch die Vermuthung nahe, daß sie in den Besitz eines Theils
der Wunnenbergischen Güter eingetreten sind, und die im Jahre
1408 bereits vorhandene Kapelle zu Amriswyl gestiftet haben.

Heinrich von Helmsdorf, der erste seines Stammes, der Eppis-
Hausen besaß, war 1385 noch am Leben. In diesem Jahre
nämlich waltete zwischen seinen Nachbaren, den Freiherren
Eberhard und Albrecht von Bürglen und den Freiherren
Ulrich und Eberhard von Sax, ihren Vettern, Mitbesitzern

von Bürglen, ein Streit, den Heinrich von Helmsdorf und

Rudolf von Rosenberg vermitteln halfen. Heinrichs Nachfolger

war Burkhard von Helmsdorf, in dessen Zeit der Appenzeller-

Krieg fiel, der ihm feine Burg Eppishausen in die Asche legte.

Nach diesem für den Thurgauischen Adel so verderblichen Kriege,
als der Abt von St. Gallen die zerrüttete Oekonomie des

Klosters wieder ordnete, wurde 1412 Burkhard im Besitze der

Lehen zu Buhwyl oder Ainwyl und zu Amergaswyl bestätigt.

Im folgenden Jahre verkauften Burkhard uud Ulrich von

Helmsdorf, seine Söhne, ihren Weingarten HermannSbühl zu

Mauren an Kaspar von Klingenberg zu Bürglen; dagegen kaufte

Ulrich von Ulrich von Rosenberg die Vogteirechte zu Herisau
und wurden die beiden Brüder 1427 wieder vom St. Gallischen

Abte in ihren Lehen zu Buhwyl und Amergaswyl bestätigt
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unv dieses Lehen noch durch andere zu Bießenhofen nebst Leib-

eigenen zu Rotenhausen erweitert.

Im Jahre 1447 wurde unter dem Vorsitze des Gerichts-

Halters Albrecht von Holzhausen die Gerichtsoffnung von

Eppishausen aufgerichtet und von Burkhard von Helmsdorf als

Gerichtsherr besiegelt. Von demselben wurde auch in der Kol-

legiatkirche zu Bischofszell eine Jahrzeit gestiftet. Seine Be-

sitzungen aber vererbten auf die Kinder seines mit Margaretha
von Ems verehlichten Bruders Jakob, Ludwig und Ulrich,
welche diesen ihren Eltern und ihrem Vetter Buppeli (Burk-
hard) in der Kirche zu Bischofszell aus dem Gute Lütschwyl 1456

zwei Jahrzeiten errichtet und die Feier derselben auf St. Jo-
hannes des Täufers und St. Johannes des Evangelisten Tag
ansetzten. Die Herrschaft Eppishausen behielten sie als gemein-

fames Stammeigenthum, kauften dann auch 1466 die seit 1440

von Hans von St. Johann und Ulrich von St. Johann als
Roseneggisches Lehen besessenen Güter zu Buhwyl, sammt dem

Thurm Anwyl wieder an ihr Haus zurück. Jakob von
Helmsdorf finden wir im Jahre 1462 im Besitze der Burg
und Herrschaft Grießenberg, die er von den Erben des

Grafen von Hochberg und der Gräfin Kunigunde zu Lehen

tragen mochte. Er war Kriegsmann, stand mit der Stadt
St. Gallen im Burgrechte, verzichtete aber darauf, als St.
Gallen 1490 von ihm eine Erklärung verlangte, wessen sie sich

zu ihm versehen dürfe. Nach ihm ging Grießenberg an die

Herren von Ulm über. — Ludwig war durch Geschäftsthätigkeit
und Gewandtheit ausgezeichnet. Er führte zu Eppishausen die

gemeinsamen Angelegenheiten der Familie und wurde oft als
Schiedsrichter bei Streitigkeiten thurgauischer Edelleute berufen.
Im Jahre 1479 übertrug ihm Bischof Otto von Konstanz die

Obervogtei zu Bischofszell, die er bis zum Jahre 1500
verwaltete. Ein großes Mißgeschick war es aber für ihn, daß
1494 seine Amtswohnung, das Schloß Bischofszell, in Feuer
aufging und mit demselben wohl auch ein großer Theil seines
Eigenthums. Unter seiner Aufsicht und Leitung wurde aber
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auch das Gebäude wieder neu erstellt und erhielt es die Gestalt,
die es jetzt noch hat, mit dein Unterschiede jedoch, daß der um
das Jahr 910 zum Schutze gegen die Hunnen erbaute Bischofs-
thurm im Schloßhofe als ehrwürdiger Zeuge längst vergangener
Zeit seither, und zwar vor einem Jahrzehend erst, verschwunden
ist. Obervogt Ludwig von Helmsdorf erwarb während seiner

Amtsverwaltung mehrere Besitzungen in der Nähe Bischofszells,
u. a. die Gerichte und das Eigenthumsrecht von Katzensteig
und den Hof Rengishalden. Mit Verena von Klingenberg,
seiner Gemahlin, stiftete er auch 1497 die Kaplanei Bießen-
Hosen. — Sein gleichnamiger Sohn, ebenfalls bischöflicher

Obervogt zu Bischoszell, verlor dieses einträgliche Amt durch
die Ungunst des Bischofs Hugo schon nach zwei Jahren und
starb bald hernach 1499, mit Hinterlassung noch unmündiger
Söhne. Daher traten im Jahr 1503 desselben nächste Ver-
wandte und Freunde Bernhard von Helmsdorf, Komthur zu
Mainau, Kaspar von Klingenberg zu Hohen Twiel,
Jakob von Helmsdorf zu Grießenberg, Ulrich und Burk-
hard Schenk von Kasteln zu Oetlinshausen, Brüder, Jakob
von und zu Grün en st ein und Bilgeri von Ris ch ach zusam-

men, die Verlassenschaft ihres Vaters, Vetters und Schwehers
Ludwig von Helmsdorf unter desselben zwei hinterlassene weit-
liche Söhne Ludwig und Wolfgang zu theilen. Ludwig
erhielt die Güter zu Bischofszell, Rengishalden, Katzensteig,

Oehningen, Dorrenbüren, Lustnau, Thunbach, Mauren, Bir-
winken, Ehstegen, Anwpl und die Vogtei Haperswpl; Wolf-
gang die Güter zu Eppishausen, Engishofen, Bießenhofen und

Zum Hangenden Wylen (oder Schocherswpl). Ein Geldkapital
von 3700 Gulden wurde unter beide gleich getheilt; nach gegen-

wärtigem Werthmaße kam es einer Summe von ungefähr
40,000 Gulden gleich. Die Zinse dieses Kapitals, den Ertrag
der unter eigener Wirthschaftung stehenden Güter und die Ge-

fälle der Vogteien oder Gerichtsherrlichkeiten nicht gerechnet,

erhielt jeder der beiden Brüder ein Jahreseinkommen von
70 Mutt Kernen, 60 Mutt Hafer, 50—70 Hühner, 20 Pfund
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Pfenninge, so daß das ganze Jahreseinkommen jedes der beiden

Brüder nach unserm Gelde auf 3 — 4000 Gulden anzusetzen

wäre. Eine nachträgliche Theilung der Leibeigenen der Herr-
schaft Eppishausen fand zwischen Wolfgang und Ludwig
einerseits und Georg und Jakob andrerseits, den Brüdern
und Vettern von Helmsdorf, im Jahre 1508 statt. — Auf solche

Weise schieden sich zwei Helmsdorfische Linien aus einander,

diejenige von Eppishausen und Zuckenriet und diejenige von

Buhwyl.
Ludwig von Helmsdorf nahm Kunigunde Manz von Rogg-

wpl ans einer Patrizierfamilie der Stadt Konstanz zur Ehe,

kaufte 1510 von Ulrich Muntprat die Herrschaft Zuckenriet,
veräußerte dagegen die meisten bischofszellischen Besitzungen.

Mit großem Eifer verlegte er sich auf das Kriegshandwerk;
denn wer damals Mark in den Knochen fühlte, wurde in den

Kampf hineingerissen, der zwischen dem deutschen Kaiser und
dem Könige von Frankreich um Italien geführt wurde. Beide

Mächte bewarben sich um schweizerische Söldner und bezahlten
sie reichlich, und schaaremveise zog ihnen besonders auch die

thurgauische und St. Gallische Mannschaft zu; an der Spitze
derselben machte er im folgenden Jahre auch den Zug nach

Mailand mit. Zu einer friedlichen Beschäftigung berief ihn der

Abt 1517 durch Uebertragung des Landhofmeisteramts. Aber
sein Glück hatte keinen langen Bestand. Noch vorhandene Per-
gamente bezeugen, daß seine Wittwe, ungeachtet sie zwei Söhne
hatte, ihrem Vormund Kuchli (wahrscheinlich Singenberger ge-
nannt Köchli) im Jahre 1543 für 1000 Gulden die Herrschaft
Zuckenriet abtrat und die Gerichtsbarkeit von Katzensteig an die

Stadt Bischofszell verkaufte.

Wolfgang von Helmsdorf wurde 1525 durch Bischof Hugo
als Obervogt in Bischofszell angestellt. Er war der Nachfolger
des bekannten Fritz Jakob von Anwpl, den der Bischof mit
seinem Generalvikar zu der Disputation mit Zwingli nach

Zürich abgeordnet hatte, der aber als Freund und Bewunderer

Zwinglis zurückgekehrt war; hierauf entlassen, aber vom Herzoge
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von Wurtemberg zum Kanzler der Universität Tübingen berufen
worden war. Der Auftrag Wolfgangs von Helmsdorf war,
als Obervogt die Verbreitung reformatorischer Ideen in den

bischöflichen Herrschaften und um Bischofszell herum möglichst zu
hindern. An gutem Willen dazu fehlte es ihm nicht; aber es

wurde ihm vorgeworfen, daß er in Blutschande mit seiner

eigenen Schwester einen Sohn erzeugt habe. Dieß mußte ihm
bei dem sittlich-religiösen Kampfe allen innern Halt und jedes
Vertrauen bei seinen Untergebenen entziehen. Er wurde 1535
durch Werner Kyd aus Schwpz ersetzt.

Die Archivschriften des Stifts Bischofszell melden, daß

Jakob von Helmsdorf, obwohl nur mit den niedern geistlichen

Weihen versehen, dennoch 1482 eine Stiftspfründe zu Bischofszell

erlangt, und nachdem er dazu noch eine Dompfründe zu Kon-
stanz erworben, die bischofszellischs Stiftspfründe 1516 an
Heinrich von Helmsdorf abgetreten habe. Ihr Verwandtschafts-
Verhältniß ist nicht klar. Immerhin wurde dem letztern so

wenig Gutes nachgerühmt, als dem Obervogt Wolfgang. Er
soll überdieß ein so schlechter Haushalter gewesen sein, daß er

vor seinem Tode all' sein Gut aufzehrte und die Gläubiger bei

seinem Ableben aus sein Geräthe Beschlag legen mußten, um
für ihre Ansprachen befriedigt zu werden.

Vermuthlich war es ein anderer Heinrich, Wolfgangs Sohn,
der schon 1513 als Herrschaftsverweser in Eppishausen lebte.

Er war einer derjenigen Charaktere, die, auf altes Recht und

Herkommen gesteift, mit den Umwandlimgen der Zeit in Wider-
streit und dadurch oft in eine unhaltbare Stellung gedrängt
werden. Es war ihm dieß schon in staatlicher Beziehung den

Eidgenossen gegenüber begegnet. Nachdem durch den Schwaben-

krieg von 1499 die Landgrafschaft Thurgau Eigenthum der

eidgenössischen Stände geworden war und durch den Bund mit
Frankreich für die Eidgenossenschaft immer dringender die Noth-
wendigkeit sich heraus gestellt hatte, von Kaiser und Reich sich

abzuschließen, daher an die im Thurgau wohnenden Edelleute

die Forderung gestellt wurde, den Eidgenossen Gehorsam und
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Treue zu geloben, wollte Heinrich von Helmsdorf zu einer

solchen neuen Verpflichtung sich nicht herbeilassen; denn seine

Herrschaft sei Lehen vom Bischöfe von Konstanz und durch diesen

sei er dem Kaiser und dem Reiche verbunden. Die meisten
andern thurgauischen Edelleute waren derselben Gesinnung
und suchten sich der Huldigungsleistung aus ahnlichen Gründen

zu entziehen; und es ist den Eidgenossen nachzurühmen, daß sie

nicht strenge auf ihrer Forderung beharrten, sondern sich damit
zufrieden gaben, daß die Unterthanen der Edelleute den Landeseid

ablegten, von den Edelleuten vorzugsweise Verwalter aus Ein-
gebornen der eidgenössischen Stände angestellt wurden und Volks-
Werbungen für die den eidgenössischen Kriegspartheien entgegen

stehenden Interessen von Seite der Edelleute unterblieben. Bei
der Huldigung, welche der thurgauische Landvogt im Jahre 1520

einnahm, zeigte sich übrigens augenscheinlich, daß wenn die

Edelleute und Gerichtsherren ihre Unterthanen bei ihren der

niedern Herrschaft geleisteten Eiden beHaften und dadurch von
dem Gehorsam gegen die Stande abziehen wollten, bei dem

Volke die Neigung vorhanden war, die Gerichtsherren aus dem

Lande zu jagen, um Niemanden mehr als den Eidgenossen zur
Treu verpflichtet zu sein.

Die Familie Helmsdorf zu Eppishausen ging rasch ihrem
Erlöschen entgegen. Durch Kleophea von Helmsdorf vererbten
sich derselben Güter und Herrschaften ans ihren Gatten Wilhelm
von Bernhausen und ihre Söhne. — Die zu Buhwyl gesessene

Linie bestand nur ein halbes Jahrhundert länger. Jakobs
Sohn, Heinrich, fürstlich St. Gallischer Rath, 1513 —1521,
vielleicht derselbe, welcher um die gleiche Zeit Eppishausen ver-
waltete, zählte unter seinen Nachkommen 1597 Heinrich und
Albrecht. Sie waren Bürger zu Bischofszell. Heinrich ertheilte
1603 der Gemeinde Blaiken den Einungsbrief. Im Jahre 1608
aber war Adam Tschudi von Glarus bereits Gerichtsherr zu
Amriswyl und verkaufte die Gerichtsherrlichkeit Buhwpl sammt
Waldi und Blaiken und das Burgstall Wunnenberg an Laurenz
Kunkler von St. Galleu, Vogt der Herrschaft Bürglen,
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Em Chorherr Jakob von Helmsdorf zu Bischofszell starb
1587. Eine gemalte Fensterscheibe, ini Besitze des Bezirksgerichts-
Präsidenten Kreis in Zihlschlacht, mit der Jahrzahl 1560, hat
sein Andenken erhalten; doch ehrenvoller und bleibender ist der

Dichterkranz, welchen Anna von Helmsdorf, die Nonne zu Ka-

tharinathal, ihrem Vorsahren und Verwandten zur Erinnerung
geflochten und der bischofszellische Gelehrte Goldast der Nach-
welt überliefert hat.

Zweihundertfünszig Jahre lang hatte die Helmsdorfische

Familie im Thurgau mit abwechselndem Glücke sich erhalten.
Ob die überwiegende Sorge der Väter, ihren nachgeborenen

Söhnen gegen Verpflichtung zum Cölibate einträgliche Pfründen
bei den Chorherren- und Domstiften zu verschaffen, oder der

sittliche und ökonomische Verfall der Stammhalter die Lebens-

kräfte des Geschlechtes mehr geschwächt und sein Erlöschen her-

beigeführt habe, wer mag das ermessen?

Die Edeln von Bernhausen stammen vom Kirchdorfe und
der Herrschaft Bernhausen her, im würtembergischen Neckarkreise,

und blühen jetzt noch in Würtemberg, in der Gegend von
Blaubeuern begütert. Jakob Christoph von Bernhausen war
im Anfang des XVI. Jahrhunderts Obervogt des Bischofs von
Konstanz zu Arbon. Als der edle Jakob Peyèr, Herr zu Ha-
genwyl, ohne männliche Erben starb, und seine Hinterlassen-

schaft an seine Töchter Beatrix und Ursula überging, verlieh
der Abt von St. Gallen die Herrschaft Hagenwrfl Ursulas Gatten,
dem Wilhelm von Bernhausen. Dieser, in Verbindung mit
seinen: Schwager, dem Gatten der Beatrix, stiftete zum Seelen-

heile des Schwiegervaters und Konrads Peyer, des Großvaters,
1505 die Kaplanei Hagenwrfl. — Der St. Gallische Bürger-
meister und Gelehrte Dr. Vadian sagt von ihm, er habe Ha-

genwyl sammt den Gerichten von Roggwyl besessen, und seine

Gemahlin, Appollonia von Rheinach sammt vielen Söhnen und

Töchtern hinterlassen, deren ältester Sohn, Jakob Wilhelm
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von Bernhausen, „ein geschickt jung mann off finer Burg Ep-
linshusen an der Thur sitzt." Dieser Wilhelm von Bernhausen
also war es, der durch die Erbtochter von Eppishausen, Kleophea

von Helmsdorf, die Herrschaft Eppishausen 1SS6 an sein Ge-

schlecht brachte. Wohl war auch er schon derjenige, der aus
der weiten Waldung der Hochfläche gegen Zihlschlacht hin ein
Stück schwenden und einen Hof anlegen ließ, dem er den Na-
men seines Stammortes Bernhansen gab. Ungeachtet des hin-
sichtlich seiner geistigen Begabung so günstigen Zeugnisses ist
doch über seine weitere Wirksamkeit nichts Erhebliches zu be-

richten.

Im Jahre 1597 wurde seine Hinterlassenschaft unter seine

zwei Söhne Hans Wilhelm zu Eppishausen und Hans Konrad,
Herr zu (Hessen-)Rüti, getheilt. Letzterer kaufte im Jahre
1600 von Georg Am- und Vom-Wald für 7000 Gulden auch

die Herrschast Ober-Aach und vererbte 1628 seine Besitzungen

auf Wilhelm Christoph, seinen Sohn, der die Herrschaft Ober-
Nach 1646 an die Brüder Rudolf und Anton von Salis aus
Bündten für 29000 Gulden abtrat. Auch die Nachkommen

Hans Wilhelms von Bernhausen behielten Eppishausen nur
noch bis 1693 und verkauften dann Schloß und Herrschaft an
den Abt Placidus Zur Lauben zu Muri. Eppishausen war
147 Jahre lang Eigenthum der Bernhausen geblieben und fiel
nun in todte Hand.

Es ist eine sonderbare Bezeichnung, dieser Ausdruck „todte
Hand;" um so auffallender, als man anderwärts die gleiche

Hand auch die „unsterbliche" hieß. Wenn ein neuer Bischof in
Konstanz gewählt wurde oder das Lehen Eppishausen vom
bisherigen Besitzer durch Erbe oder Verkauf auf einen andern

Eigenthümer überging, so mußte das Lehen erneuert, ein Lehen-

brief eingelöset, der Lehenseid geleistet werden; die dabei üb-
lichen Gefälle waren beinahe noch die einzige Lehensfrucht,
die der Bischof und seine Kanzlei von dem ursprünglichen
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Eigenthums bezog. Indem nun die Lehensherrschast au ein

Kloster überging, hörte solche Lehenserneuerung auf; denn die

klösterliche Korporation hat ein stetiges Leben, ist also allerdings
so unsterblich wie das Königthum von Frankreich. Im roi est

mort, vivo iö roi, heißt es auch bei dem Tode eines Abts.
Aber für den Oberlehenherrn ist solche Unsterblichkeit seines

Leheninhabers unfruchtbar, ohne Erträgniß, also eine todte

Hand. Aus diesem Grunde war denn auch der Verkauf des

Grundeigentums in manchen Ländern und namentlich von den

Eidgenossen auch in der Landgrafschaft Thurgau sehr verklau-

surirt. Es war aber durch die Spaltung der Konfessionen noch

ein anderes Motiv hinzugetreten, den Uebergang der Gerichts-
Herrschaften in todte Hand nicht bloß zu erschweren, sondern

geradezu zu verbieten. Die Herrschaftsangehörigen wurden nach

der Negel behandelt: oujus est re^io, esus est l'sliAÎo; der

Glaube des Herrn bestimmt das Bekenntniß seines Unterge-
benen. Wie in den Herrschaften der Klöster die katholische

Konfession für den Lehenbauern eine Bedingung war, unter
welcher er allein in ruhigem Besitze seines Lehens bleiben konnte,

z. B. in den dem Kloster Fischingen zuständigen Herrschaften,
so thaten die Zürcher dasselbe zu Gunsten der reformirten Kon-

session in den Herrschaften Stammheim, Nußbaumen, Wein-

felden. Es waren jedoch im Laufe des XVII. Jahrhunderts
schon so viele Streitigkeiten über diese Dinge auf eidgenössischen

Tagsatzungen mit so geringem Erfolge geführt worden, daß die

Nachricht, das Stift Muri habe die Herrschaft Eppishausen

erworben, keine große Bewegung mehr verursachte. Es war
damit die große Liste konfessioneller Beschwerden und Uebervor-

theilungen nur um eine Littera vermehrt, um bei gegebenem

Anlaße einen neuen Religionskrieg, denjenigen von 1712 desto

glänzender zu motiviren. Eppishausen blieb einstweilen in
todter Hand.

Von der Abtei Muri wurde die Herrschaft Eppishausen als

Expositur benutzt. Zwei Klostergeistliche erhielten den Auftrag, >

der eine als Statthalter, die Herrschaft zu verwalten, der
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andere als sein Gehülfe und geistlicher Rath in Eppishausen
bleibende Wohnung zu nehmen. Von Zeit zu Zeit reisete dann

auch der Abt dahin, um durch eine Visitation sich zu überzeu-

gen, daß der Nutzen des Stifts gehörig gewahrt werde. Auch
den Vortheil hatten solche Exposituren, die dem Abte unbequemen

Männer seines Stiftskapitels aus seiner Nähe zu entfernen.

Deßwegen wurde den Männern, denen das Loos zufiel, mit
solchen Verwalter- oder Statthalterstellen betraut zu werden,

auch die Vollmacht ertheilt, sich recht wohnlich einzurichten.
Letzteres wurde zu Eppishausen im Jahre 1759 in Ausführung
gebracht. Vor den alten Burgthurm wurde ein geräumiges
Gebäude errichtet, das breite auf dem Thurme ruhende Wohn-
geschoß abgetragen, die Kapelle von der westlichen Seite auf
die nördliche versetzt u. s. w. wie sich das heut zu Tage noch

dem Blicke in angenehmer Gruppirung darstellt.
Die Mönche, denen Eppishausen zum Ausenthalte ange-

wiesen wurde, pflegten jedoch bei Herrannäherung älterer Tage
oder anfangender Kränklichkeit in ihr Kloster zurück zu kehren,

so daß behauptet wird, in der neuen Herrschaftswohnung sei

seit ihrer Erbauung der Tod nie eingekehrt. Eine Volkssage

behauptet dagegen, die unversöhnte Seele eines alten Ritters
ziehe alle Abende in den Burgthurm ein, sich eine Ruhestätte zu
suchen, und lasse der Haushälterin, die ihm sein Bett in Ord-

nung halte, jeden Morgen einen blanken Silbergroschen in den

Leintüchern zurück.

Wie bei fortschreitender Civilisation die Nothwendigkeit
immer mehr dazu drängte, die durch die eidgenössische Herrschaft,
in scharfem Gegensatze zum Freistande der Schweiz, in der

Landvogtei Thurgau straff gehaltene Leibeigenschaft der Unter-
thanen in eine mildere Form umzugestalten, zählte die Herr-
schaft Eppishausen im Jahre 1776 in ihren Gerichten und

außerhalb derselben zerstreut lebende Leibeigene in einer Anzahl
von 241 Köpfen auf, von welchen sie 1L1 an die regierenden
Stände gegen eine geringe Entschädigung aufgeben mußte.
Dagegen wurde ihr nun das Fallrecht über alle Bewohner der
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Herrschastsgerichte überlassen. Die Staatsumwälzung von 1798
hob auch dieses Recht sammt der Gerichtsherrlichkeit auf. Nur
die sachlichen Vermögensobjekte blieben dem Stifte auf der

Herrschaft durch die neue Gesetzgebung geschützt. Weder ökono-

mische noch politische oder kirchlich-konfessionelle Motive ließen
die Beibehaltung der Expositur Eppishausen vortheilhaft er-
scheinen; daher wurde Eppishausen von Muri im Jahre 1313

zum Verkaufe ausgeboten. So kam es in den Besitz des Frei-
Herrn Joseph von Laßberg.

Der Freiherr Joseph von Laßberg, dessen Sammlungen und
litterarische Verdienste eine Reihe von Jahren hindurch Eppis-
Hausen zum Wallfahrtsorte für die Forscher alt- und Mittel-
deutscher Sprache und Poesie machte, ist einem alten öfter-
reichischen Geschlechte entsprossen, dessen Glieder mit einen

großen Zahl anderer österreichischen Adelsfamilien für die kirch-

liche Reformation sich erklärt hatten und in Folge der bald
nachher vom Habsburgischen Herrscherhause angefachten Reaction
nach Schwaben ausgewandert waren. Sonderbarer Weise fühl-
ten aber die Söhne der um ihres Glaubens willen aus ihrer
Heimat ausgewanderten Väter sich gedrungen, sich der von
ihren Vorfahren aufgegebenen Konfession wieder anzuschließen

und traten in die Dienste der Fürsten von Donau-Eschingen,
Sigmaringen und Fürstenberg. — Unser Freiherr Joseph von
Laßberg wurde am 10. April 1770 zu Donau-Eschingen ge-

boren, erhielt am dortigen Gymnasium und in Straßburg seine

erste Bildung, war eigentlich dazu bestimmt, in den Johanniter-
orden einzutreten, und wendete sich daher vorzugsweise den

klassischen Sprachen und den Hülfswissenschaften der Theologie

zu, wurde dann aber bald durch die revolutionäre Macht der

damaligen Zeit, als die Staatsregierungen der Güter des

Ordens sich bemächtigten, zu dem Entschlüsse gedrängt, seine

Einsichten und Kräfte dem Staatsdienste zu widmen. Nach

einjähriger praktischer Vorbereitung studirte er also die Forst-
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Wissenschaft zu Freiburg, wurde dann 1789 als Jagdjunker im
Forstdepartement zu Donau-Eschingen angestellt, 1792 als
Oberforstmeister in Heiligenberg, 1804 als Landesoberforst-
meister, 1808 als geheimer Rath und, nach dem Tode seines

Vaters, als Oberjägermeister. Nachdem der Fürst von Fürsten-
berg, Karl Joseph Alois, als Feldmarschall-Lieutenant der

deutschen Armee im Kriege gegen die Franzosen in der Schlacht
bei Liptingen, 25. März 1799, rühmlichen Todes gefallen war,
hatte der junge, kräftige und einsichtsvolle Joseph von Laßberg
sich das Verdienst erworben, der fürstlichen Wittwe des gefal-
lenen Vertheidigers deutscher Reichsherrlichkeit mit seinem Rathe
in der Regierung des verwaiseten Landes Fürstenberg unentbehr-
lich zu werden, so daß unter den verschiedenen Hofämtern, die er

bekleidete, alles durch seine Hand ging. Doch gelang es ihm
nicht, weder bei der Auflösung des Reichs durch Napoleon den

Erbfürsten von Fürstenberg gegen die Mediatisirung zu schützen,

noch 1813—1815 dem Andenken des gefallenen Fürsten Alois zu
Ehren die Souveränität des Landes Fürstenberg von der heiligen
Allianz auszuwirken. Daß ihm für seine Person die Auszeich-

nung zu Theil ward, vom Kaiser von Oesterreich mit dem Titel
und Hofdienst eines K.K. Kämmers beehrt zu werden, konnte ihn
mit dein Mißlingen seiner Mission nicht versöhnen; daher wandte
sich sein Gemüth der freien Schweiz immer mehr zu, so daß

er im Jahre 1317 um die Enthebung von seinem Dienstgeschäfte

nachsuchte und seine Wohnung in Eppishausen aufschlug. Die
Fürstin Wittwe theilte dieselben Gesinnungen, hielt sich oft in
Eppishausen auf und ließ sich auf ihren Reisen in der Schweiz

von ihrem treuen Diener und Rathe begleiten. Zweierlei Ar-
beiten beschäftigten dabei Herrn von Laßberg: die Einrichtung
einer Schweizerei oder Milch-und Käsewirthschaft zu Eppishausen
und das Studium der mittelalterlichen Poesie. Letztere hatte
aber so starkes Nebergewicht in seiner Neigung, daß er nach

dem Tode der Fürstin 1822 die Käserei eingehen ließ und nur
in Nebenstunden noch der Besorgung der Waldungen seine Auf-
merksamkeit widmete. In seiner blauen Stube von Büchern

6
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umschanzt oder einzeln in der Gesindestube auf der kleinen hol-

zernen Bank sein einfaches Mittagsmahl genießend, liebte er

bei Empfang freundschaftlicher Besuche sich als den Einsiedler

von Eppishausen vorzustellen. Man konnte in den ersten Jahren
namentlich den Staatsrath und Dichter Jttner und andere Be-

kannte aus Konstanz, später Gustav Schwab, Ludwig Uhland,
Ludwig Follen, die Dichter, Jakob Grimm, den Sprachforscher,
und andere deutsche Gelehrte niederern Ranges in seiner Gesell-

schaft finden. In entferntern Kreisen wurde er durch Heraus-
gäbe des Liedersaales 1820 —1825 bekannt, eine Sammlung
von Gedichten des späten Mittelalters in drei starken Oktav-

bänden, zu welchen als vierter Band der Abdruck einer ihm
ungehörigen sehr alten Abschrift des Nibelungenliedes und der

Klage beigefügt wurde. Kleinere mittelalterliche Gedichte ließ

er zuweilen in Gestalt fliegender Blätter drucken, um mit
solchen Festgrüßen vom „Meister Sepp zu Eppishausen" oder von
einen: „farenden Schüler" seine Freunde beim Jahreswechsel zu

überraschen. So 1830 der Riese Sigenot; 1832 das Eggenliet.

— Der Verfasser der Geschichte des Thurgaues wurde regel-

müßig alle Mittwoch vor Mittag auf den Waldpfaden, die von

Bischofszell nach Eppishausen führen, gesehen, wie er zu dem

ältern Meister eilte, um mit ihm nach alten Schätzen aus
dicken Folianten und vergilbten Pergamenten zu suchen oder

gemachte Funde zu sichten und zu prüfen. Zuweilen sah man
die ungleichen Freunde auch über Land wandern nach einer zer-

fallenen Burg oder andern Merkwürdigkeit. Eine dieser Fahrten
hat der Dichter Gustav Schwab beschrieben, als ihm 1830

Laßberg meldete, daß er mit Geleite vierspännig über die Eis-
fläche des Bodensees von Jmmenstad nach Utwpl zurückgefahren

sei. Die Romanze ist abgedruckt im Morgenblatte 1830. Nr. 56.

Der Spuck auf dem Bodensee.

Einst sang ich von dem Reiter, der über Eis und Schnee

Hinflog in vollem Trabe wohl durch den Bodensee,
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Und drüben angekommen erst von der Kunde krank,
Auf gutem festem Boden vom Pferde sterbend sank.

Nun höret neue Wunder! Der See ist wieder zu,
Auf uferloser Fläche wohnt stumme Grabesruh'.
Wie Schafe gehn zur Weide die Nebel wollicht, bleich:
Es liegt der Mond in Strahlen gemähtem Grase gleich.

Sonst pfiff der Wind im Segel, der Vogel sang im Blau,
Die Hechte sandten plätschernd empor der Woge Thau:
Jetzt hat die bange Wüste, die starre, keinen Mund,
Der Vogel fiel erfroren, die Welle schläft im Grund.

Was jagt in schnellem Sturme die Nebelwolken auf?
Was auf des Eises Estrich ertönt wie Rosses Lauf?
Was fliegt mit Peitschenknalle herum? Der Dust zerreißt:
Ein Reiter eilt vorüber — ist es des Todten Geist?

Und kaum ist er verschwunden, in Dust und Lust getaucht.
Schon wieder blinkt's im Dunste, der mondbeschienen raucht:
Es trabt, es rollt, es wiehert — ein Schlitten kommt heran,
Vier schwarze Rosse rennen mit ihm auf glatter Bahn.

Im grünen Kleid ein Großer, sein Bart hat rothen Schein,

Im schwarzen Rock ein Kleiner, schwarzäugig, klein und fein:
Ein dritter dicht verhüllet und eine zarte Frau;
Doch Alles schnell verschwindet im Nebel breit und grau.

Und auf dem Eismeer lagert sich Stille wie zuvor,
In Osten thürmt sich riesig die Nebelwand empor:
Kein Klang und keine Farbe, bis bloß der Morgen graut
Und auf der todten Ebne nur Eis und Wolken schaut.

So leg uns doch, o Sänger, das wüste Traumbild aus,
Was für Gespenster bringst du in kalter Nächte Graus?
Für welche Sünden wallen sie hier durch Schreckensnoth,
Und wagen auf dem Eise schon todt, den zweiten Tod?
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Gespenster? Ei, wer sagte, daß es Gespenster sind?
Meint ihr, mit alten Mähren erschreck' ich Weib und Kind?
Was euch mein Lied berichtet, geschah in diesem Jahr,
Am ersten hellen Sonntag, im strengen Februar.

Die vier geschwinden Rappen sind keine Höllenbrut.
Zu Jmmenstad im Stalle, dort steh'n sie ausgeruht.
Dort winkt der schmucke Schlitten, er liegt nicht in dem Grund,
Und friert der See nur wieder, so trotzt mit ihm dem Schlund!

Und die darüber fuhren im Mondschein kalt und hell
Sucht in der Schweiz die Kühnen, fragt an zu Bischofszell;
Klopft an zu Eppishausen! wer kennt den Meister nicht?
Der hat die Fahrt bestellet, der sandte mir Bericht.

Sie leben alle fröhlich, sie sind ein christlich Blut,
Voran Herr Sepp, der gerne den Wanderern gütlich thut?
Nur spricht man, daß er heimlich nach manchem Schatze gräbt,
Und mit den alten Geistern in einem Bunde lebt.

Der Dichter würdigte dieses Stück nicht, in der Sammlung
seiner Gedichte eingereihet zu werden. Vielleicht verdroß es

ihn, zu vernehmen, daß das Viergespann nicht aus Pferden
bestanden habe, sondern aus Knechten und Taglöhnern.

So war Eppishausen ein weit bekannter gastlicher Musensitz,
bis der alte Meister durch seine gelehrten Verbindungen sich

unerwarteter Weise von weiblichen Liebesreizen gefangen fühlte.
Er verehlichte sich, nachdem frühere Verbindungen längst durch
den Tod gelöst waren, mit Fräulein Jenni Troste von Hülfshof,
einer Schwester der bekannten ernsten Dichterin Anna Droste;
hielt es dann aber 1837 angemessen, die weitlänftigen Länoereien >

zu Eppishausen zu verkaufen, und auf dem alten Schlosse Mers-
burg sich ausschließlich für Fortsetzung seiner gelehrten Arbeiten
einzurichten. '

Der neue Besitzer von Eppishausen hatte es nur darauf
angelegt, durch Zerschlagung des ausgerundeten schönen Be-

sitzthums Gewinn zu erwerben. Aber indem er die herrliche
Buchenwaldung im Rücken des Schlosses und den Weinberg und
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anderes nahes Gelände vom Ganzen weg verkaufte, entblößte er
die herrschaftliche Wohnung selbst des schönsten Naturschmuckes.

Durch dritte Hand ist Eppishausen endlich in den Besitz eines

Mannes gelangt, der mit genügender Wahrscheinlichkeit seine

Abstammung aus der Stammverwandtschaft mit jenem Konrad

von Hegenon ableitet, welcher 1373 unter dem Vorsitze des Vogtes
Heinrich von Helmsdorf sein Haus zu Rapperswrff verkaufte.
Rationelle Landwirthschaft verbunden mit bequemer Wohnlichkeit
und landschaftlichem Reize sind jetzt an die Stelle romantischer

Alterthümlichkeit getreten; und die unten das Thalgelände
durchschneidende straffe Linie der Schieneubahn vollendet auch

hier den Beweis, daß alles Menschliche in stetem Wandel be-

griffen ist, die Natur aber bei dem mannigfaltigsten Wechsel

nur wieder neue Reize entfaltet.
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